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 Veröffentlicht am 02.05.1995

Norm

B-VG Art18 Abs1

Rechtssatz

Dem Gesetzgeber ist es verwehrt, Gerichte und Verwaltungsbehörden zu einem Handeln zu ermächtigen, das durch

das Gesetz nicht hinreichend vorausbestimmt ist. Die Norm, die einen Eingri  in die dem Beamten bzw Richter

zustehenden Rechte begründet, muß demnach nach Inhalt, Gegenstand und Ausmaß hinreichend bestimmt und

begrenzt sein, so daß die Last des Eingriffes meßbar und für den Verpflichteten voraussehbar und berechenbar wird.
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